


















Vergütungstarifvertrag  

(TV-V ukb)  

 

 

Gültig ab 01. Januar 2012 

 

 

zwischen dem 

 

 

Verein für Berufsgenossenschaftliche Heilbehandlung Berlin e. V.  

Warener Straße 7  

12683 Berlin  

 

und  

 

Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft  

Bundesvorstand, Berlin, 

Paula-Thiede-Ufer 10  

10179 Berlin 
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§ 1 Geltungsbereich  

Dieser Tarifvertrag gilt für die Beschäftigten, die unter den Geltungsbereich des 

Rahmentarifvertrages für das Unfallkrankenhaus Berlin Verein für Berufsgenossen-

schaftliche Heilbehandlung Berlin e. V. vom 01. Januar 2012 (TV-R ukb) fallen. 

Protokollnotiz:  

Die in diesem Tarifvertrag verwendete Bezeichnung „Beschäftigter“ umfasst auch 

weibliche Beschäftigte.  

  

§ 2 Tätigkeitsmerkmale  

Die Eingruppierung der Beschäftigten richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der 

Anlagen 1a (Allgemeiner Teil), 1b (Pflegedienst) und 1c (Datenverarbeitung).  

 

§ 3 Grundvergütung 

(1) Die Grundvergütungen in den Vergütungsgruppen sind nach Erfahrungsstu-

fen (Berufsjahren) bemessen.  

(2) Der Beschäftigte erhält monatlich eine Grundvergütung nach den Anlagen 2a 

(Allgemeiner Teil und Datenverarbeitung) und 2b (Pflegekräfte). Die Höhe 

bestimmt sich nach der Vergütungsgruppe, in die er eingruppiert ist und nach 

der für ihn geltenden Stufe der Vergütungsgruppe. Die entsprechende 

Grundvergütung wird vom Beginn des Monats an gezahlt, in dem das nach 

der Tabelle maßgebliche Berufserfahrungsjahr vollendet wird.  

(3) Bei Eingruppierung in eine höhere beziehungsweise niedrigere Entgeltgruppe 

wird der Beschäftigte der in der bisherigen Entgeltgruppe erreichten Erfah-

rungsstufe zugeordnet. Begonnene Stufenlaufzeiten werden weitergeführt.  
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(4) Soweit das Arbeitsverhältnis nicht volle Monate bestand, erhält der Beschäf-

tigte einen Anteil der Vergütung nach Kalendertagen, an denen das Arbeits-

verhältnis bestand. 

(5) Stufen der Vergütungstabellen 

Die Vergütungsgruppen umfassen sechs Stufen 

Bei der Einstellung wird ein Beschäftigter ohne einschlägige Berufserfahrung 

der Stufe 1 zugeordnet. 

 

Der Beschäftigte erreicht die jeweils nächste Stufe nach folgenden Berufser-

fahrungsjahren einer ununterbrochenen Tätigkeit innerhalb derselben Vergü-

tungsgruppe: 

Stufe 2 nach einem Jahr in Stufe 1 

Stufe 3 nach vier Jahren in Stufe 2 

Stufe 4 nach vier Jahren in Stufe 3 

Stufe 5 nach vier Jahren in Stufe 4 

Stufe 6 nach vier Jahren in Stufe 5 

 

Als Berufserfahrungsjahre zählen die Jahre einer Tätigkeit in derselben Ver-

gütungsgruppe. Ein volles Berufsjahr wird nach jeweils zwölf vollen Beschäf-

tigungsmonaten, in den mindestens sechs Monate Entgelt gezahlt wurde, er-

reicht. 

Die Zeiten von Tätigkeiten mit einschlägiger Berufserfahrung bei anderen Un-

ternehmen/Einrichtungen werden bei der Einstellung als Berufserfahrungsjah-

re gezählt.  

(6) Bei der Einstellung eines Beschäftigten in eine Tätigkeit, die durch eine Aus-

bildung / Studium bestimmt ist, gelten alle Beschäftigungszeiten (Tätigkeiten), 

die auf der Basis dieser Ausbildung / dieses Studiums bei einem anderen Ar-

beitgeber zurückgelegt wurden, als einschlägige Berufserfahrung. 
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Für eine Einstellung in eine Tätigkeit mit Heraushebungsmerkmal gelten auch 

die bei einem anderen Arbeitgeber zurückgelegten Beschäftigungszeiten mit 

Tätigkeiten in dem entsprechenden Grundmerkmal als einschlägige Berufser-

fahrung. 

 

Bei der Ermittlung der Berufserfahrungsjahre werden auch berücksichtigt:  

a) Schutzfristen nach dem Mutterschutzgesetz, 

b) zurückgelegte Teilzeittätigkeiten in der Elternzeit, 

c) Zeiten einer Arbeitsunfähigkeit nach § 26 TV-R 2012 ukb  bis zu 26 Wo-

chen, 

d) Zeiten eines bezahlten Urlaubs, 

e) Zeiten eines unbezahlten Sonderurlaubs in dem Umfang, in welchem  

der Arbeitgeber vor Antritt schriftlich ein dienstliches bzw. betriebliches 

Interesse anerkannt hat, 

f) Zeiten einer sonstigen Unterbrechung von weniger als einem Monat im 

Kalenderjahr und 

g) Zeiten der vorübergehenden Übertragung einer höherwertigen Tätigkeit. 

 

§ 4 Kinderzuschlag  

(1) Beschäftigte, denen nach den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen ein 

Kindergeld zusteht, erhalten je Kind einen Zuschlag gemäß Anlage 3, Tabelle 

2, Spalte 3 

(2) Soweit das Arbeitsverhältnis nicht volle Monate bestand, erhält der Beschäf-

tigte einen entsprechenden Anteil nach Kalendertagen bemessen.  
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§ 5 Zuschläge 

(1) Die Beschäftigten erhalten Zuschläge gemäß Anlage 3 Tabelle 1 für  

a) Tätigkeiten in der Nacht,  

b) Tätigkeiten an Sonntagen,  

c) Tätigkeiten am 24. und 31. Dezember,  

d) Tätigkeiten an Feiertagen und  

e) Tätigkeiten in Überstunden 

(2) Beim Zusammentreffen mehrerer Zuschläge nach Absatz 1, Buchstabe b bis 

d wird nur der jeweils höchste Zuschlag gezahlt.  

(3) Zeiten von weniger als einer Stunde werden anteilig gerechnet.  

 

§ 6 Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft  

(1) Bereitschaftsdienste und Rufbereitschaften werden monatlich abgerechnet.  

(2) Zum Zwecke der Entgeltbewertung werden alle Bereitschaftsdienste im ukb 

mit einer einheitlichen Bereitschaftsdienststufe mit 100 v.H. (bis 49,99% Ar-

beitsleistung) als Arbeitszeit bewertet und mit dem sich aus der Anlage 3 Ta-

belle 1 ergebenen Entgelt je Stunde vergütet. 

(3) Für die gewertete Zeit des Bereitschaftsdienstes wird ein Entgelt je Stunde 

gemäß Anlage 3 Tabelle 1 gezahlt. Erschwernisse durch Nachtarbeit sind mit 

dem Bereitschaftsdienstvergütung abgegolten. 

(4) Die Stundenvergütung Bereitschaftsdienst gemäß Anlage 3 Tabelle 1 verän-

dern sich ab 01. Januar 2013 bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den 

von den Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten 

Vomhundertsatz. 
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(5) Weitergehende Ansprüche auf Zeitzuschläge bestehen nicht.  

(6) Zum Zwecke der Entgeltberechnung wird die Zeit der Rufbereitschaft mit 12,5 

v. H. des Tabellenentgelts für Rufbereitschaften vergütet.  

(7) Für die Arbeitsleistung am Einsatzort innerhalb der Rufbereitschaft wird ein 

Entgelt (einschließlich einer pauschalierten Wegezeit und eventueller Zu-

schläge) je Stunde gemäß Anlage 3 Tabelle 1 gezahlt. Die kürzeste Aktivzeit 

wird mit mindestens 3 Stunden bewertet.  

(8) Die Stundenvergütung Rufdienst gemäß Anlage 3 Tabelle 1 verändern sich 

ab 01. Januar 2013 bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den 

Tarifvertragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhun-

dertsatz. 

 

§ 7 Zulagen  

(1) Für die nachfolgend genannten Sachverhalte werden monatliche Zulagen 

gemäß Anlage 3 Tabelle 3, gezahlt:  

a) Tätigkeit von Pflegekräften in Einheiten für Intensivmedizin (Intensiv).  

b) Tätigkeit von Pflegekräften am Linksherzkathetermessplatz (LHK).  

c) Tätigkeit von Pflegekräften im Behandlungszentrum für Rückenmarkver-

letzte (Rücken).  

d) Tätigkeit von Pflegekräften in Infektionsstationen (Infekt).  

e) Tätigkeit von Beschäftigten der Vergütungsgruppen Vb bis IIa mit tech-

nischer Ausbildung nach Nr. 2 der Vorbemerkung zur Anlage 1a (Tech-

niker).  

f) Tätigkeit von Beschäftigten im Labor der Pathologie (Labor).  

g) Tätigkeit von Beschäftigten, die überwiegend als Sektionsgehilfen tätig 

sind (Sektionsgehilfe).  
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(2) Soweit die Tätigkeit weniger als einen Monat ausgeübt wird, wird die Zulage 

nach Kalendertagen bemessen. 

(3) Die monatlichen Zulagen gemäß Anlage 3 Tabelle 3 verändern sich ab 01. 

Januar 2013 bei allgemeinen Entgeltanpassungen um den von den Tarifver-

tragsparteien für die jeweilige Entgeltgruppe festgelegten Vomhundertsatz. 

 

§ 8 Jahressonderzahlung  

A Anspruchsvoraussetzung  

(1) Der Beschäftigte, dessen Arbeitsverhältnis zum 1. Dezember eines Jahres 

besteht und eine Vergütung nach § 25 TV-R ukb erhält, erhält eine Jahres-

sonderzahlung.  

(2) Hat das Arbeitsverhältnis erst im Laufe eines Kalenderjahres begonnen oder 

endet es vor dem 31. Dezember eines Kalenderjahres, erhält der Beschäftig-

te eine anteilige Jahressonderzahlung für jeden vollen Kalendermonat, in 

dem das Arbeitsverhältnis bestanden hat. Dies gilt nicht, wenn das Arbeits-

verhältnis bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres aufgrund einer Kündigung 

einer Seite oder einer Auflösungsvereinbarung endete.  

(3) Hat der Beschäftigte nicht während des ganzen Kalenderjahres Vergütung 

erhalten, vermindert sich die Jahressonderzahlung um 1/12 je Kalendermo-

nat, für den er keine Vergütung erhalten hat.  

Die Verminderung unterbleibt für die Kalendermonate,  

a) für die der Beschäftigte keine Bezüge erhalten hat wegen  

aa) Beschäftigungsverbote nach § 3 Abs. 2 und § 6 Abs. 1 des Mut-

terschutzgesetzes.  

bb) Inanspruchnahme des Erziehungsurlaubes nach dem Bundeser-

ziehungsgeldgesetz bis zur Vollendung des zwölften Lebensmonats 

des Kindes.  
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b) in den dem Beschäftigten nur wegen der Höhe der Barleistungen des 

Sozialversicherungsträgers kein Krankengeldzuschuss gezahlt worden 

ist.  

c) in denen der Beschäftigte als Reservist in der Bundeswehr Dienst leis-

tet.  

(4) Hat der Beschäftigte die Jahressonderzahlung erhalten und ergibt sich, dass 

er die obigen Voraussetzungen nicht erfüllt, hat er den überzahlten Betrag zu-

rückzuzahlen.  

(5) Stirbt der Beschäftigte, gelten die vorgenannten Voraussetzungen als erfüllt.  

 

 

B Höhe der Zuwendung  

(6) Die Jahressonderzahlung beträgt 65 Prozent, bezogen auf die steten Bezüge 

(Monatsdurchschnitt von Oktober des Vorjahres bis September des laufenden 

Jahres). Stete Bezüge sind alle Vergütungsbestandteile eines Beschäftigten, 

die in regelmäßigen monatlichen Beträgen gezahlt werden. 

(7) War der Beschäftigte nicht in der gesamten Zeit von Oktober des Vorjahres 

bis September beschäftigt oder hat er für die gesamte Zeit keine Vergütung 

erhalten, ist der Monatsdurchschnitt aus den vollen Monaten zu ermitteln für 

die der Beschäftigte Vergütung erhalten hat. 

(8) Hat der Beschäftigte bei Weiterbestehen des Arbeitsverhältnisses in der Zeit 

Oktober des Vorjahres bis September des laufenden Jahres keine Vergütung 

erhalten, ist maßgeblich die letzte volle Monatsvergütung.  

(9) Die Jahressonderzahlung wird mit den Bezügen des Monats November ge-

zahlt bzw. bei vorzeitigen Ausscheiden zwei Monate nach Ablauf des Monats, 

in dem das Arbeitsverhältnis beendet wurde.  



TV-V ukb    

Stand 15.12.2011  Seite 9 von 11 

 § 9 Auszubildende  

(1) Auszubildende (Abschnitt XIII TV-R ukb) erhalten Vergütung und Zuschläge 

nach der Anlage 4 sowie eine Jahressonderzahlung § 8.  

(2) Für Auszubildende ist § 11 sinngemäß anzuwenden.  

 

§ 10 Nicht Vollzeitbeschäftigte 

Nicht Vollzeitbeschäftigte erhalten ihre Vergütung gem. § 25 TV-R ukb, sowie Zula-

gen gem. § 7 TV-V ukb anteilig auf Basis ihrer individuellen wöchentlichen Arbeits-

zeit. 

 

§ 11 Berechnung und Auszahlung der Bezüge, Vorschüsse  

(1) Die Bezüge sind für den Kalendermonat zu berechnen und am 15. eines je-

den Monats (Zahltag) für den laufenden Monat auf ein von dem Beschäftigten 

eingerichtetes Girokonto im Inland zu zahlen. Sie sind so rechtzeitig zu über-

weisen, dass der Beschäftigte am Zahltag über sie verfügen kann. Fällt der 

Zahltag auf einen Samstag oder auf einen Wochenfeiertag, gilt der vorherge-

hende Werktag, fällt er auf einen Sonntag, gilt der zweite vorhergehende 

Werktag als Zahltag. Die Kosten der Überweisung der Bezüge mit Ausnahme 

der Kosten für die Gutschrift auf dem Konto des Empfängers trägt der Arbeit-

geber, die Kontoeinrichtungs-, Kontoführungs- oder Buchungsgebühren trägt 

der Empfänger.  

(2) Der Teil der Bezüge, der nicht in Monatsbeträgen festgelegt ist (§ 7) wird zwei 

Monate nach Ende des Monats, in dem sich der Beschäftigte für die Bezah-

lung entschieden hat, mit der Vergütung ausgezahlt.  

(3) Bei Bezug von Krankenbezügen oder Urlaubsvergütung wird der sich nach §§ 

27 und 34 TV-R  ukb ergebende Aufschlag zwei Monate nach Ende des Mo-

nats in dem der Anspruch entstanden ist, mit der Vergütung ausgezahlt.  
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(4) Besteht der Anspruch für Vergütung (§ 25 TV-R ukb) und auf in Monatsbeträ-

gen festgelegte Zulagen, auf Urlaubsvergütung oder auf Krankenbezüge nicht 

für alle Tage eines Kalendermonats, wird nur der Teil gezahlt, der auf den 

Anspruchszeitraum entfällt.  

(5) Dem Beschäftigten ist eine Abrechnung auszuhändigen, in der die Beträge, 

aus denen sich die Bezüge zusammensetzen, und die Abzüge getrennt auf-

zuführen sind. Ergeben sich gegenüber dem Vormonat keine Änderungen der 

Brutto- oder Nettobezüge, bedarf es keiner erneuten Abrechnung.  

(6) Überbezahlte Bezüge sind zurückzufordern. Soweit Bezüge überzahlt sind, ist 

von der Rückforderung abzusehen, wenn die Höhe der zu erwartenden Kos-

ten für die Rückforderung die Höhe der zuviel gezahlten Bezüge übersteigt.  

(7) Dem wegen Verrentung ausgeschiedenen Beschäftigten kann, wenn sich die 

Rentenzahlung verzögert, gegen Abtretung des Rentenanspruchs ein Vor-

schuss auf die Rente gewährt werden.  

(8) Ergibt sich bei der Berechnung ein Bruchteil eines Cents von mindestens 0,5 

ist aufzurunden, ein Bruchteil von weniger als 0,5 ist abzurunden.  
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